
755 Reformismus

Wörtlichkeit für Straftaten u. a. 
Rechtsverletzungen unter Anwen
dung des —> Strafrechts, des —Zi
vilrechts, des Arbeitsrechts, des 

Familienrechts, des -*■ LPG-Rechts 
und des -> Bodenrechts. Der R. ob
liegt weiter die Klärung und Bei
legung von Konfliktfällen, die sich 
aus unklaren Rechtslagen über das 
Bestehen oder Nichtbestehen, die 
Ausgestaltung, Änderung oder Auf
hebung von Rechtsverhältnissen er— 
geben. Hierzu sind auf der Grund
lage der bestehenden Rechtsnormen 
exakte, dem objektiven Geschehen 
und den subjektiven Besonderheiten 
entsprechende differenzierte, über
zeugende und die gesellschaftliche 
Entwicklung fördernde gerichtliche 
Entscheidungen zu treffen. Ge
richtliche Entscheidungen sind nach 
Eintritt der Rechtskraft mittels 
staatlicher Vollstreckungsmaßnahmen 
durchsetzbar. Damit werden Rechte 
und berechtigte Interessen der Bür
ger, Betriebe und Gemeinschaften 
wirksam geschützt. Die gesellschaft
liche Wirksamkeit der R. beschränkt 
sich nicht auf die richtige Entschei
dung des Einzelfalles, sondern ist 
mit der dazu erforderlichen Wahr
heitserforschung auf die Aufdeckung 
der Ursachen von Rechtsverletzun
gen, ihrer sozialen und politischen 
Zusammenhänge und die Mobilisie
rung der gesellschaftlichen Kräfte zu 
ihrer Beseitigung gerichtet. Damit 
hat auch die R. die Aufgabe, die 
Entwicklung der sozialistischen Ge
sellschaft aktiv zu fördern. Der de
mokratische Charakter der R. als 
Form der Machtausübung durch die 
Arbeiterklasse und ihre Verbünde
ten wird daran deutlich, daß Werk
tätige als -» Schöffen oder Mitglie
der —> gesellschaftlicher Gerichte 
unmittelbar R. ausüben bzw. in ver
schiedenen Formen (z. B. Beauf
tragte von Kollektiven der Werk
tätigen und gesellschaftlichen Orga
nisationen, Bürgschaft durch Kollek
tive, gesellschaftlicher Ankläger oder 
Verteidiger) an der R. mitwirken.

Urteile und Beschlüsse staatlicher 
Gerichte sind gemäß dem in der 
Straf- und Zivilprozeßordnung ge
regelten Verfahrensrecht durch 
Rechtsmittel (Berufung, Protest, Be
schwerde) anfechtbar. Gegen Ent
scheidungen gesellschaftlicher Ge
richte ist der Einspruch bei dem 
Kreisgericht möglich, in dessen Be
reich das gesellschaftliche Gericht 
seinen Sitz hat.

Reform: evolutionäre Veränderung 
gesellschaftlicher Verhältnisse, Le
bensbereiche und Einrichtungen, 
durch die deren Qualität, Klassen
inhalt und Klassenfunktion nicht 
grundsätzlich geändert wird. R. in 
der kapitalistischen Gesellschaft kön
nen die Existenzbedingungen und 
die Rechte der Werktätigen in ge
wissen Grenzen verbessern, aber sie 
führen nicht zur Veränderung der 
sozialen Qualität des Kapitalismus, 
d. h. zur Beseitigung der Ausbeutung 
und Klassenunterdrückung. Dies 
kann nur durch die sozialistische —»- 
Revolution erreicht werden. Die Be
schränkung des Kampfes der Arbei
terklasse auf R. ist —*■ Reformismus 
und bedeutet den Verzicht auf die 
Verwirklichung der historischen Mis
sion der Arbeiterklasse, die Ausbeu
tung und Klassenherrschaft zu über
winden und den Sozialismus und 
Kommunismus zu errichten. Die 
marxistisch-leninistische Partei führt 
deshalb einen entschiedenen Kampf 
gegen den Reformismus. Das bedeu
tet jedoch nicht, daß sie den Kampf 
um R. grundsätzlich ablehnt. Sie be
trachtet R. als nützlich und kämpft 
um R., wenn diese die Existenz- 
und Kampfbedingungen der Arbei
terklasse verbessern und zugleich 
dazu beitragen, das revolutionäre 
Klassenbewußtsein zu entwickeln 
und die werktätigen Massen zum re
volutionären Kampf zu mobilisieren.

Reformismus: Erscheinungsform
bürgerlicher Ideologie und Politik in 
der Arbeiterbewegung. Der R. ver-


